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§ 2
(1) Von den für die Erteilung von Preisbewilligungen 

zuständigen staatlichen Organen (nachstehend Preis
bildungsorgane genannt) können auf Antrag der 
Betriebe höhere Betriebs- und Industrieabgabepreise 
für Konsumgüter, als sie nach den bestehenden Preis
regelungen gültig sind, festgesetzt werden, wenn

a) die betriebsindividuellen, kalkulationsfähigen 
Selbstkosteh zuzüglich des sich aus den gesetz
lichen Bestimmungen ergebenden Gewinnsatzes 
über den gültigen Betriebspreisen liegen und

b) die Herstellung dieser Konsumgüter zur bedarfs
gerechten Versorgung der Bevölkerung notwendig 
ist.

Die Bewilligung der Betriebs- und Industrieabgabe
preise erfolgt grundsätzlich unter Anerkennung der 
betriebsindividuellen, kalkulationsfähigen Selbstkosten 
zuzüglich des sich aus den gesetzlichen Bestimmungen 
ergebenden Gewinnsatzes.

(2) Abs. 1 gilt auch für Erzeugnisse, die unter Ver
wendung innerer oder örtlicher Materialreserven her
gestellt werden. Der Gewinnsatz hierfür beträgt 6 °/o 
von den Selbstkosten.

(3) Abs. 1 findet auf volkseigene Betriebe dann keine 
Anwendung, wenn die Preise für Konsumgüter in 
generellen Preisregelungen festgesetzt sind, es sei denn, 
daß die Produktion für den Herstellerbetrieb nicht 
typisch ist oder unter Verwendung innerer oder ört
licher Materialreserven erfolgt.

§ 3
(1) Innere Materialreserven im" Sinne dieser Preis

anordnung sind Reste oder Abfälle, die bei wirtschaft
licher Ausnutzung des Materials anfallen und noch für 
andere Produktionszwecke verwandt werden können. 
Voraussetzung ist, daß dieses Material für den vor
gesehenen Verwendungszweck nicht als vollwertiges 
Material angesehen und nicht durch die Lenkungs- 
argane einer anderen Produktion zugeführt werden 
kann.

(2) Zu inneren Materialreserven gehören auch sämt
liche Materialien, die vom Staatlichen Vermittlungs- 
Kontor für Maschinen- und Materialreserven gehandelt 
werden bzw. diesem durch die Betriebe anzubieten 
sind.

(3) örtliche Materialreserven sind solche zusätzlichen 
latürlichen materiellen Aufkommen, die örtlich ge
wonnen und in der Regel örtlich verbraucht werden, 
ahne daß ein Aufkommen solcher Erzeugnisse bei der 
Planung der Volkswirtschaft berücksichtigt wurde.

§ 4
(1) Die Betriebe reichen ihre Anträge auf Preisfest- 

;etzung mit einem Kostennachweis bei dem zuständi
gen Preisbildungsorgan ein. Dem Antrag ist der Nach
weis beizufügen, daß der Absatz der Erzeugnisse ge- 
;ichert ist.

(2) Im Falle des § 2 Abs. 2 ist vom Leiter bzw. 
nhaber des Betriebes außerdem die Bestätigung ab- 
ugeben, daß die Produktion unter Verwendung innerer 
>der örtlicher Materialreserven erfolgt. Die Leiter bzw. 
nhaber der Betriebe sind dafür verantwortlich, daß 
iie Produktion entsprechend der abgegebenen Bestäti- 
;ung durchgeführt wird.

§ 5
(1) Zur Einhaltung des bestehenden Niveaus der 

Einzelhandelsverkaufspreise gieicher oder gleichartiger 
Erzeugnisse kann bei der Bildung der Industrieabgabe
preise

a) eine Kürzung der Produktionsabgabe bzw. Ver
brauchsabgabe und der Umsatzsteuer vorgenom
men werden;

b) bei Direktbezug der Industrieabgabepreis um die 
eingesparte Großhandelsspanne erhöht werden.

(2) Wenn die im Abs. 1 angeführten Möglichkeiten zur 
Einhaltung des Niveaus der Einzelhandelsverkaufs
preise nicht ausreichen, kann eine produktgebundene 
Stützung gezahlt werden.

(3) Die Kürzung der Produktionsabgabe bzw. Ver
brauchsabgabe und der Umsatzsteuer sowie die Zahlung 
einer produktgebundenen Stützung ist in der Regel 
befristet auf eine bestimmte Zeit oder auch begrenzt 
für eine bestimmte Menge von Erzeugnissen fest
zulegen.

(4) Im Falle des Abs. 1 Buchst, b findet die Preis
anordnung Nr. 913 vom 22. Januar 1958 — Anordnung 

■über die Teilung der Großhandelsspanne bei Direkt-, 
Vermittlungs- und Streckengeschäften — (GBl. I S. 77) 
keine Anwendung.

§ 6
(1) Werden von den Preisbildungsorganen höhere 

Betriebs- und Industrieabgabepreise gemäß § 2 be
willigt oder wird die Zahlung einer produktgebunde
nen Stützung festgelegt, so sind sie verpflichtet, die 
zuständigen staatlichen Wirtschaftsorgane hiervon zu 
unterrichten, damit diese gemeinsam mit den Werk
tätigen in den Betrieben die erforderlichen Maßnahmen 
zur Herstellung kostengünstigerer Bedingungen in den 
Betrieben oder sonstige produktionslenkende Maß
nahmen treffen können.

(2) Eine solche Unterrichtung ist in der Regel nicht 
erforderlich, wenn die Produktion unter Verwendung 
innerer oder örtlicher Materialreserven durchgeführt 
wird.

Preisbildung für neu entwickelte Konsumgüter 
(Neuheiten)

§ 7
(1) Neu entwickelte Konsumgüter (Neuheiten) im 

Sinne dieser Preisanordnung sind Erzeugnisse, die erst
malig in der Deutschen Demokratischen Republik 
produziert werden.

(2) Welche Erzeugnisse im Einzelfall als Neuheit zu 
betrachten sind, wird durch das Ministerium für Handel 
und Versorgung schriftlich bestätigt.

§ 8
(1) Die Betriebspreise für Neuheiten sind grundsätz

lich unter Anerkennung der betriebsindividuellen, kal
kulationsfähigen Selbstkosten zu bilden. Zur Sicherung 
einer höheren Rentabilität kann bei der Preiskalkula
tion der zulässige Gewinnsatz um 50 */o überschritten 
werden.

(2) Bei dieser Kalkulation gilt als zulässiger Gewinn
satz — der um 50 °/o überschritten werden kann — ent
weder ein Satz von 6 °/o von den Selbstkosten oder ein 
höherer Satz, sofern dieser im vorangegangenen Jahr 
auf Grund der betrieblichen Leistung erwirtschaftet 
worden ist.


